
Flurbereinigung „Heinsberg I (§1 FlurbG)
- Aufklärungsveranstaltung für Teilnehmer gem.§5 (1)
FlurbG

Kreis Olpe, Gemeinde Kirchhundem

26.09.2023
Andreas Peter
Daniel Reemann
Dezernat 33 – Ländliche Entwicklung, Bodenordnung



Ablauf der Veranstaltung
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Begrüßung
Grußworte

Andreas Peter
Bürgermeister Björn Jarosz

Allgemeine Erläuterung
Flurbereinigung

Andreas Peter

Information zur geplanten
Flurbereinigung Heinsberg I,
Schritte ab 2024

Daniel Reemann
Andreas Peter

Fragerunde, Diskussion



Gem. § 5 (1) FlurbG Aufklärung der betroffenen Grundstückseigentümer
über Merkmale, Intentionen und Kosten des Verfahrens

1. Ausgangslage und bisherige Schritte

2. Abgrenzung des Verfahrensgebietes

3. Bodenordnungsbedarf / Ziele der Flurbereinigung

4. Ablauf eines FB-Verfahrens / zeitl. Planung

5. Kosten, Flurbereinigungsbeiträge und Landbeitrag

6. Mitwirkung durch den Vorstand

7. nächster Schritt – formelle Einleitung „Flurbereinigungsbeschluss“
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Ziele der heutigen Aufklärungsveranstaltung



Was? / Arbeitsschritte Wann? / Zeitraum

Erörterung mit Receßverein als
Initiator

Gespräche ab 2012, konkrete
Gespräche Flurbereinigung ab 2017

Abstimmungsgespräche mit Gem.
Kirchhundem

Ab 2017

Erstes Grobkonzept mit Wegebau
und Kostenschätzung

2017

Infogespräch mit Vertretern d.
Jagdgenossenschaft, FBG,
Receßverein, Regionalforstamt

Feb. 2019

Beginn Aufstellung Planungskonzept,
Abstimmungen mit Forst usw.

Ab  2020

Exkursion zur FB „Selbecke“ Okt. 2020

Erörterung mit Behörden Mrz. 2022

Einzelgespräche 2022/2023

Formelle Behördenbeteiligung nach §
5 (2) FlurbG

Aug. 2022
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1. Ausgangslage und bisherige Schritte
(auszugsweise)



Was? / Arbeitsschritte Wann? / Zeitraum

Informationsveranstaltung Mai 2022

Workshop Sept. 2022

Behördl. Vorbereitung, Legitimation,
finale Gebietsabgrenzung etc.

2023

Planungskonzept erarbeiten
(Arbeitsgrundlage)

2020 - 2023

Aufklärungsversammlung September 2023
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1. Ausgangslage und bisherige Schritte
(auszugsweise)
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1. Ausgangslage und bisherige Schritte
(auszugsweise)

Workshop Sept. 2022 in „Schwermes Tenne“
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2. Abgrenzung des Verfahrensgebietes

Gebietsgröße: 2413,44 ha

Das Flurbereinigungsgebiet ist
so zu begrenzen, dass der
Zweck der Flurbereinigung
möglichst vollkommen erreicht
wird ( § 7 FlurbG)
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2. Abgrenzung des Verfahrensgebietes

Innere Gebietsgrenze
(Ortslage nicht im Verfahren)

Hinweis:
Wegeparzellen, die aus dem
Flurbereinigungsgebiet ragen,
werden in 2024 durch
Vermessungen / Sonderungen
ausgeschlossen)

Gemarkungsgrenzen (rot)

Das Flurbereinigungsgebiet
umfasst die gesamte Gemarkung
Heinsberg mit Ausnahme der
Ortslage sowie kleinere Bereiche
angrenzender Gemarkungen
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2. Abgrenzung des Verfahrensgebietes

Kriterien für Gebietsabgrenzung bspw.
- Eigentumssituation /

Besitzverpflechtung
- Erschließungssituation
- Planerische Aspekte
- Hier insb. Recesswegesystem
- Bewirtschaftungssituation in Land-

und Forst (Betriebe)
- Topographie
- Gemarkungsgrenzen,

Verwaltungsgrenzen
- Vermessungstechnische Aspekte
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2. Abgrenzung des Verfahrensgebietes

Eigentumssituation, angrenzende Bodenordnungsverfahren
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2. Abgrenzung des Verfahrensgebietes

Hinweis:

Die flurstücks-
scharfe
Abgrenzung des
Verfahrens-
gebiets kann
nach Einleitung
laufend aktuell
öffentl.
eingesehen
werden unter:

www.tim-
online.nrw.de

oder

www.gisele.nrw
.de



rechtliche Sicherung der
Erschließung
Das tatsächliche vorhandene Wegenetz
wird vermessen, es entstehen neue
Flurstücke und gesicherte Erschließung
für alle Teilnehmer (Eigentümer). Das alte
Receßwegenetz im Kataster entfällt.
Durch die FB werden alle Grundstücke
rechtlich und tatsächlich erschlossen.

Regelungen im Flurbereinigungsplan

Die Teilnehmergemeinschaft Heinsberg I
wird Eigentümerin der gemeinschaftlichen
Anlagen. Dies sind vorrangig die
Wirtschaftswege.
Die Verwaltung und Vertretung wird nach
Abschluss der Flurbereinigung auf die
Gemeinde Kirchhundem übergehen.

Wenn gewünscht, zusätzlich mit örtlicher
„Wegekommission“12

3. Bodenordnungsbedarf / Ziele der
Flurbereinigung „Heinsberg I“

Neuvermessung des
Verfahrensgebietes

Bodenord-
nungsbedarf
ist gegeben!

Neuvermessung der
Neuzuteilungsflurstücke durch
moderne Technik mit hoher
Genauigkeit (+- 3 cm); dadurch
Ablösung des bisherigen
Urkatasters mit Genauigkeit (+-
3 m)



Agrarstrukturverbesserung

Bodenordnung

Ausweisung und (rechtliche)
Erschließung von
betriebswirtschaftlichen
sinnvollen Flächen

Zusammenlegung des
Grundbesitzes und nach
Möglichkeit unter
Berücksichtigung der
Pachtverhältnisse

Schaffung klarer Rechts- und
Eigentumsverhältnisse durch
ein neues Liegenschaftskataster
und Grundbuch
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3. Bodenordnungsbedarf / Ziele der
Flurbereinigung „Heinsberg I“

Bsp.
Bodenordnungsbedarf in
Heinsberg

Auf konkrete Beispiele und
Daten wird auf die Inhalte
der
Informationsveranstaltung
Mai 2022 verwiesen (im
Internet einsehbar)


























































